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es ist Halbzeit! Und zwar nicht bezogen 
auf eines der noch laufenden EM-Spie-
le, sondern mit Blick in den Kalender. Wir 
sind in die zweite Hälfte des Jahres 2024 
gestartet und können schon auf vieles zu-
rückblicken, was wir seit Beginn des Jahres 
geschafft oder zumindest angeschoben 
haben.

Die Um- und Anbauarbeiten an der Hum-
boldtschule-Grundschule sind kurz vor 
der Fertigstellung, so dass ab Beginn des 
neuen Schuljahres alle neuen Räumlich-
keiten von den Schülerinnen und Schülern 
sowie Erziehern und Lehrern in Beschlag 
genommen werden können. Die Bedin-
gungen sollten sich wesentlich verbessern 
und sicherlich haben auch Sie im Rahmen 
der einen oder anderen Veranstaltung ein-
mal die Möglichkeit, sich alles in Ruhe an-
zuschauen. Ungeachtet dessen sind die 
Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen, 
da – genauso wie in der Pestalozzi-Ober-
schule Oberlungwitz – das gesamte Schul-
gebäude mit Blick auf die Digitalisierung 
auf den neuesten Stand gebracht wird. 
Alle Zimmer werden aktuell neu „verka-
belt“, digitale Tafeln werden beschafft und 
Netzwerke eingerichtet. Was das bei denk-
malgeschützten Altbauten bedeutet, muss 
ich Ihnen sicherlich nicht erklären und wir 
sind froh, dass alles so voranschreitet. Mit 
etwas Glück bekommen wir sogar noch 
Fördermittel für den Ausbau des Dachbo-
dens der Humboldtschule-Grundschule, 
so dass sich perspektivisch auch die aktu-
ell doch etwas angespannte Platzsituation 
etwas entspannen kann. Denn in unserer 
Grundschule ist ja die Besonderheit, dass 
sich Schule und Hort unter einem Dach 
befinden. Derzeit sind zahlreiche Zimmer 
in Doppelnutzung, das heißt, die Zimmer 
werden vormittags als Klassenzimmer und 
nachmittags als Hortzimmer genutzt. Dies 
führt dazu, dass weder Lehrer noch Er-
zieher die Zimmer dauerhaft so gestalten 
bzw. auch nutzen können, wie es eigent-
lich für den jeweiligen Zweck notwen-
dig ist. Klassenzimmer sind in der Regel 
etwas „aufgeräumter“ und für die ent-
sprechenden Unterrichtssituationen ein-
geräumt, in Hortzimmern hingegen wird 
gewerkelt, entspannt oder gespielt und 
es sollten doch auch einmal Bastelsachen 
im Rahmen von Projektarbeiten bis zum 
nächsten Tag stehen bleiben können. Al-
les Dinge, die bei Doppelnutzungen nicht 
so ohne weiteres möglich sind. Von daher 
haben wir mit dem Ausbau des Dachbo-
dens und auch den sich abzeichnenden 
zurückgehenden Kinderzahlen hier wieder 
die Chance, in den nächsten Jahren Schul- 
und Hortbetrieb räumlich voneinander zu 
trennen.

Und auch außerhalb der Schulen geht es 
weiter voran. Die Mitarbeiter des Bauho-
fes konnten ein neues Kommunalfahrzeug 
in Betrieb nehmen, welches mit einem 
Abroll-Container-System ausgestattet ist 
und wodurch das Be- und Entladen des 

Fahrzeuges oder auch das Entsorgen von 
Grünschnittabfällen wesentlich einfacher 
möglich ist.

Die Bauarbeiten im Bereich der Brücken 
Uferweg und Färbergasse schreiten eben-
falls voran, so dass auch diese Sperrungen, 
die seit mehreren Jahren bestehen, mit 
Fertigstellung der Maßnahmen wieder 
aufgehoben werden können. Ebenso wur-
de zuletzt der Vergabebeschluss für die 
Sanierung der Straßenoberfläche der Go-
ethestraße gefasst, auch der Fußweg in 
diesem Bereich wird grundhaft ausgebaut. 
In diesem Zusammenhang wird gleich die 
Straßenbeleuchtung mit erneuert und alle 
anderen „Leitungen“ (z.B. das Stromkabel) 
werden mit in den Boden verlegt.

Ein weiteres laufendes Großprojekt ist 
unsere Turnhalle an der Erlbacher Stra-
ße. Hier wurde im Bereich des Kellers in 
den größten Dusch- und Umkleideräumen 
die Lüftungsanlage komplett erneuert 
und auch die Sanierung der seit langer 
Zeit gesperrten Außentreppe soll im Lau-
fe des Monats abgeschlossen sein. In die-
sem Zusammenhang werden gleich noch 
neue Voraussetzungen für den Sportver-
ein geschaffen, damit sich Zuschauer bei 
Sportveranstaltungen noch wohler füh-
len. Lassen Sie sich überraschen. Und auch 
das Dach der ehrwürdigen Turnhalle wird 
gerade komplett neu eingedeckt. Immer 
wieder hatten wir in den letzten Jahren 
mit Wasserschäden zu kämpfen, die letzt-
lich natürlich auch der Gesamtsubstanz 
des Gebäudes zusetzen. Dieses Problem 
sollte mit der Sanierung des Daches der 
Vergangenheit angehören. 

Ich könnte noch zahlreiche weitere Projek-
te benennen, die gerade gestemmt wer-
den, aber das würde den Rahmen dieses 
Grußwortes sprengen. Nur auf ein „Projekt“ 
des ersten Halbjahres möchte ich noch 
hinweisen: die erfolgreich absolvierte 
EU- und Kommunalwahl am 09.06.2024. 
Erfolgreich schon allein deshalb, weil das 
sog. „Wahl-Team“ inkl. aller Wahlvorstände 
und ehrenamtlichen Wahlhelfer dafür ge-
sorgt hat, dass die Wahl in Oberlungwitz 
ohne Probleme verlaufen ist und auch die 
nicht einfache Auszählung aller drei Wah-
len (EU, Kreistag und Stadtrat) gut über die 
Bühne gegangen ist. 

An dieser Stelle gilt mein Dank allen Wahl-Dank allen Wahl-Dank
helferinnen und Wahlhelfern sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung Oberlungwitz, die maß-
geblich an der Durchführung der Wahl 
beteiligt waren, insbesondere dem Ge-
meindewahlleiter, Herrn Tschierschwitz, 
den Mitarbeiterinnen des Einwohnermel-
deamtes, des Bereiches „Zentrale Dienste“, 
unserem Mitarbeiter für IT- und Kommu-
nikationstechnik, den Mitarbeitern des 
Bauhofes und der Stadtwerke sowie dem 
Gemeindewahlausschuss.

Bedanken möchte ich mich aber auch bei 
allen Wählerinnen und Wählern, die ihr 
Stimmrecht genutzt und an die Wahlur-
nen gegangen sind oder die Möglichkeit 
der Briefwahl genutzt haben. Denn mit 
Ihren Stimmen haben Sie auch festgelegt, 
welche Stadtratsmitglieder in den nächs-
ten fünf Jahren mit darüber entscheiden, 
was in unserer liebens- und lebenswerten 
Kleinstadt geschieht. 

Ich wünsche allen wieder- und neuge-
wählten Stadträtinnen und Stadträten 
alles Gute, freue mich auf die Zusammen-
arbeit und hoffe, dass auch der zukünftige 
Stadtrat immer sachliche, gut überlegte 
Entscheidungen zum Wohle unserer Bür-
gerinnen und Bürger treffen wird – abseits 
jeder derzeit doch oft polarisierenden Par-
teipolitik.

Danke auch an die Kandidatinnen und 
Kandidaten, die nicht direkt in den Stadt-
rat gewählt wurden, aber als sog. „Ersatz-
personen“ dann nachrücken, wenn ein 
Mitglied des Stadtrates im Laufe der Legis-
latur ausscheiden sollte. Auch diese Per-
sonen sind wichtig – nicht nur als „Nach-
rücker“, sondern weil die Bürgerinnen und 
Bürger einer Stadt nur dann eine echte 
„Wahl“ haben, wenn es ausreichend Kandi-
datinnen und Kandidaten gibt.

Bei denjenigen Damen und Herren Stadt-
räten, die nicht wieder zur Wahl angetreten 
sind, bedanke ich mich schon auf diesem 
Wege ganz herzlich für die Zusammen-
arbeit in der letzten Legislaturperiode. Ei-
nige Stadträte, die nicht wieder kandidiert 
haben, waren teilweise mehrere Jahrzehn-
te in dieser Funktion aktiv und haben sich 
um unsere Stadt verdient gemacht. Im 
Rahmen der konstituierenden Sitzung des 
neuen Stadtrates am 27.08.2024 werden 
wir auch dieses Engagement noch einmal 
würdigen.

Abschließend möchte ich noch einmal auf 
die derzeit stattfindende Bürgerumfrage 
hinweisen, die wir im letzten Stadtanzeiger 
und auch auf unserer Homepage veröf-
fentlicht haben. Noch bis zum 15.07.2024 
haben Sie die Chance, an dieser Umfrage 
teilzunehmen. 

Im nächsten Stadtanzeiger wird es kein 
„Grußwort“ von mir geben, denn auch ein 
Bürgermeister macht mal Sommerferien. 
Spätestens im September-Anzeiger lesen 
Sie dann aber wieder von mir, bis dahin al-
les Gute und Liebe sowie Ihnen allen eine 
schöne Sommer- und Ferienzeit,

herzlichst
Ihr 

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

 Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Leserinnen und Leser,
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

im Rahmen regelmäßig statt� ndender 
Bürgersprechstunden haben Sie die Gele-
genheit, Ihre Fragen, Hinweise und Anre-
gungen direkt mit mir zu besprechen.

Aufgrund der Sommerferienzeit � nden die 
nächsten Bürgersprechstunden erst wie-
der im August statt, die Termine werden 
im nächsten Stadtanzeiger verö� entlicht. 

Sollten Sie dennoch ein dringendes Anlie-
gen haben, können Sie unter der Rufnum-
mer 03723-4050 natürlich auch außerhalb 
der Bürgersprechstunde einen Termin für 
ein persönliches Gespräch mit mir ver-
einbaren bzw. hierfür die E-Mail-Adresse 
stadtverwaltung@oberlungwitz.de nut-
zen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Bürgersprechstunde

Das Amtsblatt der Stadt Oberlungwitz erscheint zu den nachfolgend aufgeführten 
Terminen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Stadtanzeiger auf der Homepage 
unter www.oberlungwitz.de zu lesen. Wir bitten die Verfasser von Artikeln, den Redakti-
onsschluss zu beachten! Nach Redaktionsschluss eingehende Manuskripte können nicht 
mehr berücksichtigt werden. Eine Verö� entlichung von Artikeln erfolgt nur noch bei Vor-
lage der Manuskripte in elektronischer Form vorbehaltlich des zur Verfügung stehenden 
Platzes. Ihre Beiträge senden Sie bitte an stadtverwaltung@oberlungwitz.de.

Nummer des Amtsblattes Redaktionsschluss ErscheinungsdatumErscheinungsdatum
 07/2024 23.06.2024 08.07.2024
 08/2024 21.07.2024 05.08.2024
 09/2024 25.08.2024 09.09.2024
 10/2024 22.09.2024 07.10.2024
 11/2024 27.10.2024 11.11.2024
 12/2024 24.11.2024 09.12.2024
 01/2025 15.12.2024 13.01.2025 ❑

Stadtanzeiger

 Adresse: Hofer Straße 203
Telefon: 03723 405-0
Fax: 03723 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: stadtverwaltung@oberlungwitz.de

Hinweis
Um Wartezeiten zu vermeiden, wird für 
Angelegenheiten, die das Einwohner-
meldeamt und das Standesamt betreffen, 
eine vorherige Terminvereinbarung unter 
03723/405-19 oder -20 empfohlen.

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag: 09:00 – 11:30 Uhr
Dienstag: 09:00 – 11:30 Uhr
 13:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 11:30 Uhr
 13:00 – 15:30 Uhr ❑

Ö� nungszeiten

Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

 Adresse: Hofer Straße 189
Telefon: 03723 413057
E-Mail: bibliothek@oberlungwitz.de

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag: 10:00 – 12:00 Uhr
 14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag: 14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr
 14:00 – 17:30 Uhr
Freitag: geschlossen

Rollende Bibliothek in der Humboldt-
Grundschule für die Klassen 1 – 4

Termine:
06.08.2024 / 03.09.2024 / 01.10.2024 / 
05.11.2024 / 03.12.2024 ❑

Bibliothek der 
Stadt Oberlungwitz

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt auf der Homepage www.oberlungwitz.de so-
wie unter www.amt.24.sachsen.de verschiedene Formulare zur Verfügung.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Hinweis zur Nutzung 
unseres elektronischen Formular-Services

IMPRESSUM: Die Stadt Oberlungwitz ist eine Körperschaft des Ö� entlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den 
Bürgermeister Thomas Hetzel.
Herausgeber/Redaktion: Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 Oberlungwitz, Tel.: 03723 4050 • Ver-
antwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der Sitzungsberichte der Stadtratssitzung: der Bürgermeister der 
Stadt Oberlungwitz oder sein Vertreter im Amt. • Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: der jeweilige Verfasser 
eines Artikels • Layout, Satz und Druck: Mugler Druck und Verlag GmbH, Gewerbering 8, 09337 Hohenstein-Ernst-
thal OT Wüstenbrand, Tel.: 03723 499149, Fax: 03723 499138, E-Mail: info@mugler-verlag.de • Anzeigen: Frau Gläser, 
Mugler Druck und Verlag GmbH, Fon: 03723 499117, Fax: 03723 499177 • Vertrieb: Verlag Anzeigenblätter GmbH 
Chemnitz, Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz, Servicetelefon: 0800-1014087. 
Der »Stadtanzeiger Oberlungwitz« erscheint zur kostenlosen Verteilung monatlich in einer Au� agenhöhe von 
4.000 Exemplaren.

In unserer Infothek im Erdgeschoss des 
Rathauses � nden Sie verschiedene kosten-
freie Informationsmaterialien, Zeitschrif-
ten und Formularvordrucke. 
Ansprechpartnerin: Frau Marton, 
Zimmer 2.03, Tel.-Nr.: 03723 405-24 

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Infothek im Rathaus
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1. Konstituierende Stadtratssitzung
Ort: Saal des Vereinshauses „Zur Post“, 
 Hofer Straße 36 in 09353 Oberlung-
 witz
Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 27.08.2024

2. Nächste Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses

Ort: Rathaus der Stadt Oberlungwitz, 
 Beratungsraum, Hofer Straße 203 in 
 09353 Oberlungwitz oder Saal des 
 Vereinshauses „Zur Post“, Hofer Stra-
 ße 36 in 09353 Oberlungwitz. Der Ort 
 der Sitzung wird mit der jeweiligen 
 Einladung bekannt gegeben.
Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 10.09.2024

3. Nächste Sitzung des Technischen Aus-
schusses

Ort: Rathaus der Stadt Oberlungwitz, 
 Beratungsraum, Hofer Straße 203 in 
 09353 Oberlungwitz oder Saal des 
 Vereinshauses „Zur Post“, Hofer Stra-
 ße 36 in 09353 Oberlungwitz. Der Ort 
 der Sitzung wird mit der jeweiligen 
 Einladung bekannt gegeben.
Beginn: 19:00 Uhr
Termin: 03.09.2024

Die aktuelle Tagesordnung für alle Sit-
zungen entnehmen Sie bitte dem jeweili-
gen Aushang an der Verkündungstafel im 
Haupteingangsbereich des Rathauses oder 
dem Rats- und Bürgerinformationssys-
tem unserer Stadt. Einen Link dazu � nden 
Sie auf der Startseite unserer Homepage 
www.oberlungwitz.de unter „Wichtiges“.„Wichtiges“.„Wichtiges“

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Sitzungstermine

Die Sprechstunde der Schiedsstelle der 
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall 
im Rathaus statt. Einwohner, die das Tätig-
werden der Schiedsstelle begehren, wer-
den gebeten, entsprechende Terminver-
einbarungen über Herrn Tschierschwitz, 
Telefon: 03723/ 405-30, zu treffen.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Sprechstunde der 
Schiedsstelle
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Der ADAC Sachsen e. V. teilte für das Jahr 
2024 folgende Motorsportveranstaltun-
gen auf dem Sachsenring mit:

• 06. – 08. September
 DTM/ADAC GT Masters
• 29. September
 GRIP – Das Motorevent

Um auch in diesem Jahr eine ordnungs-
gemäße Vorbereitung dieser Motorsport-
veranstaltungen zu gewährleisten, bitten 
wir diejenigen, die das Betreiben eines 
Campingplatzes, eines vorübergehenden 
Gaststättengewerbes oder die Durchfüh-
rung einer Veranstaltung im Gebiet der 
Stadt Oberlungwitz beabsichtigen, nach-
folgende Abgabe-Termine für die dafür 
notwendigen Anträge oder Anzeigen zu 
beachten.

Anträge zum Betreiben eines Camping-Anträge zum Betreiben eines Camping-
platzes zu den Motorsportveranstaltun-platzes zu den Motorsportveranstaltun-
gengen
sind bitte schriftlich mittels Formular, 
welches bei der Stadtverwaltung Ober-
lungwitz, Hofer Straße 203 in 09353 Ober-
lungwitz bzw. über den Formularservice 
auf der Homepage www.oberlungwitz.de 
erhältlich ist, einzureichen.
Dem Antrag sind ein Lageplan (z. B. Flur-
karte mit Markierung) sowie ein Sicher-
heitskonzept beizulegen.
Die Gebühr des Bescheides wird nach 
Verwaltungsaufwand entsprechend dem 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. 
V. m. der Verwaltungskostensatzung der 
Stadt Oberlungwitz festgesetzt.

letzter Abgabeterminletzter Abgabetermin
DTM / ADAC GT Masters 26.07.2024

Anzeigen über ein vorübergehendes Anzeigen über ein vorübergehendes 
Gaststättengewerbe zu den Motorsport-Gaststättengewerbe zu den Motorsport-
veranstaltungen als besondere Anlässeveranstaltungen als besondere Anlässe
sind nach § 2 Absatz 2 Sächsisches Gast-
stättengesetz bis spätestens zwei Wochen 
vor Betriebsbeginn schriftlich mittels For-
mular, welches bei der Stadtverwaltung 
Oberlungwitz, Hofer Straße 203 in 09353 
Oberlungwitz bzw. über den Formular-
service auf der Homepage www.oberlung-
witz.de erhältlich ist, einzureichen.

Anzeigen zur Durchführung von Veran-Anzeigen zur Durchführung von Veran-
staltungen zu den Motorsportveranstal-staltungen zu den Motorsportveranstal-
tungentungen
sind bitte schriftlich mittels Formular, wel-
ches bei der Stadtverwaltung Oberlung-
witz, Hofer Straße 203 in 09353 Oberlung-
witz bzw. über den Formular-Service auf 

der Homepage www.oberlungwitz.de er-
hältlich ist, einzureichen.
Der Anzeige ist auch ein Lageplan (z. B. 
Flurkarte mit Markierung) und ein Si-
cherheitskonzept beizulegen!
Die Gebühr des Bescheides wird nach 
Verwaltungsaufwand entsprechend dem 
Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. 
V. m. der Verwaltungskostensatzung der 
Stadt Oberlungwitz festgesetzt.

letzter Abgabeterminletzter Abgabetermin
DTM / ADAC GT Masters 26.07.2024

Die vollständig ausgefüllten und vom je-
weiligen Betreiber unterzeichneten An-
träge oder Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Hofer Straße 203

09353 Oberlungwitz.

WICHTIG:
Wird dem Antrag auf Campingplatz oder 
dem Antrag zur Durchführung von Veran-
staltungen kein Sicherheitskonzept beige-
fügt, erfolgt keine Bearbeitung!
Wir weisen darauf hin, dass die Antrag-
steller bzw. Anzeigenden, sofern sie nicht 
selbst Eigentümer sind, die Zustimmung 
der Grundstückseigentümer für die jewei-
ligen Vorhaben eigenverantwortlich zu er-
bringen haben. 
Nach dem jeweiligen Abgabetermin ein-
gereichte Anträge oder Anzeigen werden 
nicht bearbeitet!

Beier
Fachabt. ö� . Ordnung und Sicherheit ❑

Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen 
am Sachsenring im Jahr 2024

Folgende Fundsachen wurden im Fundbüro abgegeben:

• Hörgerät (Fundort: Abteiblick) Dezember 2023
• Fahrrad, MTB Adventure (Fundort: Sdlg.d.Friedens) Februar 2024
• Fahrrad GSR 400, blau (Fundort: Festplatz) April 2024 
• Schlüssel, grüner Anhänger (Fundort: Stiller Weg) April 2024
• Kinderfahrrad, blau/orange  (Fundort: Stadtpark) Mai 2024

ErläuterungenErläuterungen
Gefundene Gegenstände können im Fundbüro im Ordnungsamt (Zimmer 2.02, Tel.: 
03723 405-28) der Stadt Oberlungwitz abgegeben werden. Diese werden dort registriert 
und für einen Zeitraum von sechs Monaten aufbewahrt. Meldet sich der Besitzer inner-
halb dieses Zeitraumes nicht, wird der Gegenstand anderweitig verwertet.

Hoppe
SB Ö� entliche Ordnung/Gemeindlicher Vollzug ❑

Bekanntmachung Fundbüro

Die Stadtrats- und Kreistagswahl sowie 
die Wahl zum Europäischen Parlament 
liegen bereits einige Wochen zurück. Der 
reibungslose Ablauf eines solch umfang-
reichen Wahltages und -abends kann nur 
durch gutes Teamwork erreicht werden. 
Deshalb bedanke ich mich herzlich bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, die dies durch ihre 
gute Planung und Organisation ermög-
licht haben.

Ein besonderer Dank gebührt auch jedem 
einzelnen ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer 
der Wahlvorstände, den Kolleginnen des 
Kindergartens „Tausendfüßler“ und der 
GAFUG mbH Oberlungwitz für ihren Ein-
satz am Wahltag. Ebenso möchte ich den 
Mitarbeitern der Stadtwerke Oberlungwitz 
GmbH danken, die beim Einrichten der 
Wahllokale und beim Rückbau nach den 
Wahlen tatkräftig mitgewirkt haben.

Den Mitgliedern des Gemeindewahlaus-
schusses und allen Beteiligten danke ich 
für die bereitwillige Übernahme dieses 
Ehrenamtes sowie für ihre gute und zuver-
lässige Arbeit am Wahlabend und bei der 
Ergebnisermittlung.

Allen gewählten Stadträtinnen und Stadt-
räten wünsche ich stets eine glückliche 
Hand bei den anstehenden Entscheidun-
gen zum Wohl unserer Stadt und ihren 
Bürgerinnen und Bürgern.

André Tschierschwitz
Gemeindewahlleiter  ❑

Herzlichen Dank für einen 
erfolgreichen Wahltag
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In der 51. Sitzung des Stadtrates am 25. Juni 202451. Sitzung des Stadtrates am 25. Juni 2024 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungs-Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungs-
gemäßen Ladung, Protokollkontrolle, Bestätigung der Tagesord-gemäßen Ladung, Protokollkontrolle, Bestätigung der Tagesord-
nung sowie Festlegung von zwei Vertretern zur Protokollunter-nung sowie Festlegung von zwei Vertretern zur Protokollunter-
zeichnungzeichnung
- Der Bürgermeister erö� nete die Stadtratssitzung gratulierte 

allen wiedergewählten Stadträtinnen und Stadträten zur Wahl 
und bedankt sich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
für die Unterstützung. 

- Anschließend stellte er die ordnungs- und fristgemäße Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. Zu Beginn der 
Sitzung waren einschließlich Bürgermeister 16 Mitglieder des 
Stadtrates anwesend und 2 Stadträte entschuldigt. 

- Die Niederschrift der 49. Sitzung vom 29.04.2024 wurde ohne 
Einwände bzw. Ergänzungen bestätigt.

- Als Unterschriftsleistende für die Niederschrift der 51. Sitzung 
wurden Herr Stadtrat Hänel und Frau Stadträtin Vogel be-
stimmt.

- Die Tagesordnung wurde ebenfalls bestätigt.

Zum TOP 2: 
Gewährung einer Zuwendung für die Sanierung des Kunstrasen-Gewährung einer Zuwendung für die Sanierung des Kunstrasen-
platzes an der Erlbacher Straßeplatzes an der Erlbacher Straße
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz ermächtigt die Stadtverwal-
tung eine Zuwendungsvereinbarung auf Grundlage des aktuel-
len Haushaltsplanes 2024 mit dem Oberlungwitzer Sportverein 
e.V. zur Sanierung des Kunstrasenplatzes an der Erlbacher Straße 
abzuschließen.

Zum TOP 3:
Vorhabensbeschluss für die Errichtung einer Rettungstreppe am Vorhabensbeschluss für die Errichtung einer Rettungstreppe am 
Rathaus
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz beschließt die Durch-

führung der Baumaßnahme „Brandschutztechnische Ertüchti-
gung des Rathauses, Abschnitt 1 – Errichtung einer Rettungs-
treppe“ mit einem geschätzten Gesamtkostenumfang von ca. 
221.760,00 EUR.

2. Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz ermächtigt den Bürger-
meister die Planungsleistungen i. H. v. 18.065,25 EUR an das 
Büro plan + projekt I pühn zu vergeben.

Zum TOP 4:
Vergabe von Bauleistungen zum Gesamtvorhaben „Fahrbahnsa-Vergabe von Bauleistungen zum Gesamtvorhaben „Fahrbahnsa-
nierung und grundhafter Ausbau des Gehweges in der Goethe-nierung und grundhafter Ausbau des Gehweges in der Goethe-
straße“
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz beschließt die Vergabe der 
Bauleistung an die Firma
 HTR GmbH Hoch-, Tief- und 
 Rohrleitungsbauunternehmen
 Flockenstraße 27
 09385 Lugau
mit einer Bruttoangebotssumme in Höhe von 249.996,71 EUR.

Zum TOP 5:
Annahme von SpendenAnnahme von Spenden

Aufgrund von Befangenheit nehmen Herr Stadtrat Hübner und 
Frau Stadträtin Schönherr nicht an der Abstimmung teil.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt entsprechend der Anlagen (Stand: 
24.06.2024) die Annahme von Geldspenden in Höhe von 
14.630,00 EUR, Sponsorengeldern in Höhe von 750,00 EUR brutto, 
Sachspenden in Höhe von 2.528,76 EUR für Kunst und Kultur so-
wie 2.000,00 EUR als Aufwandsspenden für das Freibad.

Zum TOP 6:
Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Oberlung-Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 der Stadt Oberlung-
witz
Beschluss:
Der Stadtrat stellt den örtlich geprüften Jahresabschluss der Stadt 
Oberlungwitz zum 31. Dezember 2019 wie folgt fest:

1. In der Bilanz mit
 einer Bilanzsumme 

zum Stichtag 31.12.2019 von  42.018.620,46 EURzum Stichtag 31.12.2019 von  42.018.620,46 EUR

2. In der Ergebnisrechnung mit
 einem Fehlbetrag im Gesamtergebnis von  - 30.994,07 EUR
 davon:  im ordentlichen Ergebnis  - 134.993,58 EUR

 im Sonderergebnis  103.999,51 EUR im Sonderergebnis  103.999,51 EUR

3. In der Finanzrechnung mit
 einem Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.231.902,09 EUR
 einem Zahlungsmittelsaldo aus 
 Investitionstätigkeit in Höhe von  - 32.037,09 EUR
 einem Zahlungsmittelsaldo aus 
 Finanzierungstätigkeit in Höhe von - 29.958,81 EUR
 einem Anfangsbestand an Zahlungs-
 mitteln von 5.415.450,41 EUR
 einem Endbestand an Zahlungsmitteln 

von 6.588.186,45 EURvon 6.588.186,45 EUR

4. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage 
aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

5. Der Überschuss im Sonderergebnis wird der Rücklage des 
Sonderergebnisses zugeführt. 

Zum Top 7:
Verwaltungskostensatzung und Kostenverzeichnis der Stadt Verwaltungskostensatzung und Kostenverzeichnis der Stadt 
OberlungwitzOberlungwitz
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Oberlungwitz beschließt die Verwaltungs-
kostensatzung und das Kostenverzeichnis der Stadt Oberlung-
witz entsprechend der Anlage zur Vorlage.

Zum Top 8:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen der Stadträte und GästeBericht des Bürgermeisters sowie Fragen der Stadträte und Gäste

Herr BM Hetzel informierte u. a. zu folgenden Themen:
• Dank an die Stadträte für die gute Zusammenarbeit in der 

vergangenen Legislaturperiode, die Verabschiedung der 
nicht mehr kandidierenden oder gewählten Stadträte erfolgt 
im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Stadtrates am 
27.08.2024;

• aktuelle Stellenausschreibungen: SB Bauwesen und Fachbe-
reichsleitung I – Haupt- und Ordnungsamt;

• Vorbereitung der anstehenden Wahl zum 8. Sächsischen Land-
tag am 01.09.2024;

Rückblick Stadtratssitzung
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• die laufenden Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 
2025/2026 und die Bitte an die Stadträte, Zuarbeiten/Ideen zu 
leisten;

• die derzeit statt� ndende Bürgerumfrage im Rahmen des För-
derprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ und 
die Bitte um Teilnahme;

• die aktuellen Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen im Be-
reich der Sportanlage Erlbacher Straße (P� ege Rasenplatz, 
Dachsanierung, Bau Außentreppe und Klima-/ Lüftungsanlage 
Duschräume);

• erstes Baugeschehen im Zusammenhang mit der Erschließung 
der „weißen Flecken“ durch den Landkreis Zwickau und die 
eins energie in sachsen GmbH & Co. KG;

• den bevorstehenden Abschluss der Bauarbeiten im Bereich 
der Humboldtschule-Grundschule (Anbau und Kellerumbau) 
sowie die derzeit laufenden Digitalisierungsmaßnahmen in 
der Humboldtschule-Grundschule und der Pestalozzi-Ober-
schule;

• die in Aussicht stehenden Fördermittel für den Ausbau des 
Dachbodens der Humboldtschule-Grundschule, ein entspre-
chender Fördermittelantrag wird gestellt;

• die voranschreitenden Bauarbeiten im Bereich der Brücken 
Uferweg und Färbergasse;

• die Sanierungsarbeiten im Freibad „Pfütze“ (Beckenbeschich-
tung, Beschallungsanlage, Temperaturanzeige) und die erfolg-
te Saisonerö� nung am 01.06.2024;

• die erfolgreiche Aktion des Landkreises mit dem „Führer-
scheinmobil“; alle 83 Termine waren ausgebucht, voraussicht-
licher nächster Termin am 04.11.2024;

• die Beseitigung von Ablagerungen im Bereich des Kleidercon-
tainers Wirkerweg;

• die Erneuerung der Stadtpläne in den Schaukästen am „Markt“ 
und am „Postplatz“;

• die ö� entliche Bekanntmachung der neuen Bodenrichtwerte 
2024 für Oberlungwitz;

• die Teilnahme am Projekt „genialsozial“, in dessen Rahmen 
mehrere Jugendliche für einen Tag in der Stadtverwaltung, 
dem Hort der Grundschule und dem Bauhof mitgearbeitet ha-
ben;

• das „Babytre� en“ zur Begrüßung der neugeborenen Ober-
lungwitzer Kinder im Kleinen Café, welches am 11.06.2024 
stattgefunden hat;

• die Inbetriebnahme eines neuen kommunalen Kompaktfahr-
zeuges mit Abrollcontainer für den Bauhof;

• die zurückliegenden Unwetterwarnungen sowie Feuerwehr-
einsätze, Dank an die Kameradinnen und Kameraden für deren 
Unterstützung;

• die Bescha� ung und Lieferung neuer persönlicher Schutzaus-
rüstung für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr sowie den Sachstand zur Nutzung einer neuen 
Feuerwehrsoftware und der Fortschreibung des Brandschutz-
bedarfsplanes.

Rückblick auf die folgenden, wieder gut angenommenen Veran-Rückblick auf die folgenden, wieder gut angenommenen Veran-Rückblick
staltungen:
• 14.06.2024 Lungscher Loungeabend inkl. „Public Viewing“ 

zum EM-Erö� nungsspiel;
• 21.06.2024 Midsommar-Feuer auf dem Festplatz mit dem För-

derverein Sachsenring e.V.;
• Lungscher Naturtage am 08.06. und 22.06.2024 sowie Hinweis 

auf eine weitere Veranstaltung unter dem Titel „Faltersuche auf 
der Schmetterlingswiese“ am 26.07.2024.

Ausblick auf anstehende Veranstaltungen, zu denen recht herz-Ausblick auf anstehende Veranstaltungen, zu denen recht herz-Ausblick
lich eingeladen wird:
• 28.06.2024 Sommerempfang des Landrates 
  (Sachsenring); 

• 28. – 29.06.2024  Kleines Rosenfest (Siedlergemeinschaft); 
• 29.06.2024  „Public Viewing“ der Achtel� nalspiele im 
  Rathaus-Innenhof;
• 05. – 07.07.2024 MotoGP auf dem Sachsenring;
• 31.07.2024  Seniorengeburtstags-Nachmittag; 
• 03.08.2024  Schulanfangsfeier;
• 23. – 24.08.2024 „Pfützenparty“.

Die Fragen und Hinweise einiger Stadträte und eines Bürgers 
bezogen sich auf:

• die Parkplatzsituation im Bereich des Wohnparkes Otto Kunze 
und die hierzu laufende Kommunikation mit dem Landrats-
amt;

• die Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse im Bereich des 
Weges zwischen Goldbachstraße und „Reifen Walther“ (auch 
z. T. als „Ehrenhain“ bekannt);

• die Bitte um Prüfung von illegalen Plakatierungen, insbeson-
dere im Rahmen der Wahlen sowie die regelmäßige Kontrolle 
der an den Anschlagtafeln verö� entlichten Aushänge.

Abschließend bedankt sich Herr BM Hetzel noch einmal bei allen 
Anwesenden für die in den letzten Jahren erfolgreich durchge-
führten Sitzungen und wünscht allen Stadträtinnen, Stadträten 
und Gästen eine schöne Sommerferienzeit.

Hetzel
Bürgermeister ❑

Im Zuge von Verbesserungen der Infrastruktur in Oberlungwitz 
werden in diesem Jahr die Fahrbahn der Goethestraße zwischen 
den Straßen „Am Bach“ und „Südbauernweg“ saniert und die bei-
den Gehwege grundhaft ausgebaut.

In diesem Zusammenhang erfolgen zugleich der Breitbandaus-
bau, die Umverlegung des vorhandenen Stromluftkabels in den 
Gehweg und der Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage auf 
energiee�  ziente LED-Beleuchtung.

An der bestehenden Trassenführung der Straße werden keine 
Veränderungen vorgenommen und die Straßenbreite bleibt in 
der derzeitigen Form. Der westliche Gehweg erhält eine Breite 
von 1,50 m. Auf der östlichen Seite wird ein befestigter Randstrei-
fen ausgebildet. Der Gehweg erhält eine Betonp� asterober� äche 
und die Einfahrten werden in Granitp� aster hergestellt. Die Bau-
kosten für das Vorhaben betragen ca. 250.000 EUR. Die Maßnah-
me wird mit Mitteln aus dem Kommunalen Straßenbaubudget 
gefördert.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten ist die Ausführung nur 
unter Vollsperrung im Zeitraum von Mitte Juli bis Ende Novem-
ber 2024 möglich.

Die Stadtverwaltung bittet alle Betro� enen um Verständnis.

Münnich 
SB Tiefbau ❑

Straßenbau Goethestraße: 
Fahrbahnsanierung und grundhafter 

Ausbau der Gehwege



 STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 7/2024 • AMTLICHER TEIL

8

Ö� entliche Bekanntmachung
des Wahlergebnisses der



9

 STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 7/2024 • AMTLICHER TEIL

❑



 STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 7/2024 • AMTLICHER TEIL

10

❑



11

 STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 7/2024 • AMTLICHER TEIL

Gemeinde Oberlungwitz
Landkreis Zwickau
Wahlkreis 8 (Zwickau 5)

1. Am 1. September 2024 � ndet die Wahl zum 8. Sächsischen 
Landtag statt. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Wahlbezirke 
der Stadt Oberlungwitz wird in der Zeit vom 12. August bis 
16. August 2024 – während der allgemeinen Ö� nungszeiten 

Montag 9:00 bis 11:30 Uhr 
Dienstag 9:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9:00 bis 11:30 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag geschlossen

 in der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 
Oberlungwitz, Fachabteilung Melde- und Personenstands-
wesen, Zimmer 1.06, 1.07 und 1.08 für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich.

 Innerhalb der Einsichtsfrist kann die oder der Wahlberechtig-
te einen Auszug aus dem Wählerverzeichnis über die zu ihrer 
oder seiner Person eingetragenen Daten verlangen. Jede und 
jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu ihrer oder seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern eine Wahlberechtigte 
oder ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Personen überprüfen will, hat sie oder er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich, welches nur von einer oder einem Bediensteten der 
Stadt Oberlungwitz bedient werden darf.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die Landtagswahl 
hat.

3. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann innerhalb der unter 1. genannten Ö� nungszeiten, 
vom 20. Tag (12. August 2024) bis zum 16. Tag (16. August 
2024), bis 11:30 Uhr, vor der Wahl, bei der

Stadtverwaltung Oberlungwitz, 
Hofer Str. 203, 09353 Oberlungwitz, 
Fachabteilung Melde- und Personenstandswesen, 
Zimmer 1.06, 1.07 und 1.08

 Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. Soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht o� enkundig sind, hat der 
Antragsteller die erforderlichen Beweismittel beizufügen. 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
können sich bei der Einlegung des Einspruchs der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens 11. August 2024 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.

 In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu 
wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit 
einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn sie oder er nicht Gefahr laufen 
will, ihr oder sein Wahlrecht nicht ausüben zu können.

 Wer einen Wahlschein für die Wahl des sächsischen Parla-
ments hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 8 (Zwickau 5) 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahl-
bezirk) oder durch Briefwahl teilnehmen.

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahl-
benachrichtigung.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag
5.1. alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-

ten
5.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-

rechtigten,
a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 16 Absatz 1 der Landeswahlordnung (bis zum 11. Au-
gust 2024) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 19 Absatz 1 der Landeswahlordnung

 (bis zum 16. August 2024) versäumt haben,
b. wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-

lauf der Antragsfrist nach § 16 Absatz 1 der Landeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 19 Absatz 1 der 
Landeswahlordnung entstanden ist,

c. wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt Oberlungwitz ge-
langt ist.

 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetra-
genen Wahlberechtigten bis zum 30. August 2024 16:00 Uhr 
(2. Tag vor der Wahl), bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren 

Ö� entliche Bekanntmachung der Stadt Oberlungwitz

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung
von Wahlscheinen für die Wahl zum Sächsischen Landtag

am 1. September 2024
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Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert eine Wahlberechtigte oder ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihr oder ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr oder ihm bis zum Tag vor der Wahl, 
12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch 
bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie oder 
er dazu berechtigt ist.

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig sind oder mit ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhalten die oder der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
• einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen gelben Wahlbriefum-
schlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Stadtverwaltung Oberlungwitz vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

 Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer Stimme gehindert sind, können sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der oder dem Wahlberechtigten selbst getro� enen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein� ussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der oder des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkon� ikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verp� ich-
tet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

 Bei der Briefwahl muss die Wählerin oder der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr eingeht. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

7. Datenschutzrechtliche Hinweise
7.1. Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis ge-

stellt oder Einspruch gegen die Richtigkeit oder Vollständig-
keit des Wählerverzeichnisses eingelegt, so werden die in 
diesem Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen 

Daten zur Bearbeitung des Antrages bzw. des Einspruchs ver-
arbeitet, § 16 und § 19 Landeswahlordnung.

 Wurde ein Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gestellt 
oder haben Sie eine Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung des Wahlscheins 
mit Briefwahlunterlagen ausgestellt, so werden die in diesem 
Zusammenhang angegebenen, personenbezogenen Daten 
zur Bearbeitung des Antrages beziehungsweise zur Prüfung 
der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 Absatz 2 Sächsisches 
Wahlgesetz, §§ 22 bis 24 Landeswahlordnung. Die Anga-
ben im Rahmen der Erklärung der bevollmächtigten Person, 
dass sie oder er nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der 
Empfangnahme vertritt, dienen dazu, die Berechtigung der 
bevollmächtigten Person für die Beantragung eines Wahl-
scheins bzw. die Berechtigung für den Empfang des Wahl-
scheins und der Briefwahlunterlagen zu prüfen, § 23 Absatz 1 
Satz 6, § 24 Absatz 6 Landeswahlordnung.

 Die Gemeinde führt Verzeichnisse über erteilte Wahlscheine, 
§ 24 Absatz 7 Landeswahlordnung, ein Verzeichnis über für 
ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 8 Satz 1 Landes-
wahlordnung sowie ein Verzeichnis über die Bevollmächtig-
ten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine, § 24 Absatz 
6 Satz 4 Landeswahlordnung.

7.2. Sie sind nicht verp� ichtet, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen. Eine Bearbeitung des Antrages auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs gegen das Wähler-
verzeichnis und des Antrages auf Erteilung eines Wahlscheins 
sowie die Erteilung bzw. Aushändigung des Wahlscheins und 
der Briefwahlunterlagen an eine bevollmächtigte Person ist 
ohne die Angaben nicht möglich.

7.3. Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen perso-
nenbezogenen Daten ist die oben genannte Gemeinde. Die 
Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten 
sind:

 Stadtverwaltung Oberlungwitz, 
 Herr Thomas Hetzel, 
 Hofer Straße 203, 09353 Oberlungwitz
 Telefonnummer: 03723/4050.
7.4. Im Falle einer Beschwerde gegen die Versagung der Ein-

tragung ins Wählerverzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis oder gegen die Ver-
sagung des Wahlscheins ist Empfänger der personenbezoge-
nen Daten der Kreiswahlleiter

 Landratsamt Zwickau, Datenschutzbeauftragte, 
 Robert-Müller-Straße 4-8, 08056 Zwickau
7.5. Die Frist für die Speicherung der im Zusammenhang mit der 

Führung des Wählerverzeichnisses, der Verzeichnisse über 
erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses über für ungültig 
erklärte Wahlscheine und des Verzeichnisses über die Be-
vollmächtigten und die an sie ausgehändigten Wahlscheine 
verarbeiteten personenbezogenen Daten richtet sich nach 
§ 78 Absatz 3 Landeswahlordnung: Wählerverzeichnisse, 
Wahlscheinverzeichnisse, Verzeichnisses über für ungültig 
erklärte Wahlscheine und Verzeichnisse der Bevollmäch-
tigten sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl 
zu vernichten, wenn nicht die Landeswahlleiterin oder der 
Landeswahlleiter mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahl-
prüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie für die 
Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat 
von Bedeutung sein können.

7.6. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen stehen Ih-
nen folgende Rechte zu:
• Recht auf Auskunft über Sie betre� ende personenbezoge-

ne Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutzdurchfüh-
rungsgesetz, Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung)

• Recht auf Berichtigung der Sie betre� enden unrichtigen 
personenbezogenen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Da-
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tenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 16 Datenschutz- 
Grundverordnung)

• Recht auf Löschung personenbezogener Daten (§ 2 Ab-
satz 4 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz, Ar-
tikel 17 Datenschutz-Grundverordnung)

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten (§ 2 Absatz 4 des Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 18 Datenschutz-Grundver-
ordnung)

 Einschränkungen ergeben sich aus den wahlrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere durch die Vorschriften über das 
Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und den 
Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 1 Sächsisches Wahlgesetz in 
Verbindung mit § 18 Absatz 2 und 3 Landeswahlordnung, 
durch die Vorschriften über den Einspruch und Beschwerde 
gegen das Wählerverzeichnis, § 19 Landeswahlordnung.

7.7. Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbeitung der Sie betre� en-
den personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Beschwerden an die Sächsische Datenschutz- und 
Transparenzbeauftragte oder den Sächsischen Datenschutz- 
und Transparenzbeauftragten (Postanschrift: Sächsische(r) 
Datenschutz- und Transparenzbeauftragte(r), Postfach 11 01 
32, 01330 Dresden, E-Mail: post@sdtb.sachsen.de) richten.

Oberlungwitz, 17.06.2024

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Gemeinde Oberlungwitz
Landkreis Zwickau
Wahlkreis 8 (Zwickau 5)

1. Am Sonntag, dem 1. September 2024 � ndet in denselben 
Wahlräumen die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag statt.

 Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Oberlungwitz ist in vier allgemeine Wahlbezirke
(Urnenwahlbezirke) eingeteilt.

Nr. des Abgrenzung des Wahlraum
Wahlbezirks Wahlbezirks 

Wahlbezirk 1 Kindergarten Tausendfüßler, barrierefrei
 Robert-Koch-Straße 34e,
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 2 Vereinshaus „Zur Post“, barrierefrei
 Hofer Straße 36
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 3 Rathaus barrierefrei
 Hofer Straße 203
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 4 Pestalozzi-Oberschule barrierefrei
 Pestalozzistraße 4
 09353 Oberlungwitz

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit bis zum 11. August 2024 übersandt werden, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte wählen kann.
Die Stadt Oberlungwitz ist in zwei Briefwahlbezirke eingeteilt. Die 
Briefwahlvorstände treten zur Zulassung der Wahlbriefe sowie zur 
Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses am Wahl-
tag um 15:00 Uhr in der Pestalozzi-Oberschule, Pestalozzistraße 4, 
09353 Oberlungwitz, Anbau, 1. Etage, im Musik- bzw. Kunstzim-
mer, zusammen.

3. Jede und jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie oder 
er eingetragen ist.

 Die Wählerinnen und Wähler haben die Wahlbenachrichti-
gung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. Gewählt wird mit amtlich hergestellten 
Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler bekommt bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.

 Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Direktstimme und 
eine Listenstimme. Das Stärkeverhältnis der Parteien im Säch-
sischen Landtag errechnet sich nur aus der Anzahl der Listen-
stimmen.

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Direktbewerbe-

rinnen und -bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschlä-
ge, bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien außerdem den 
Namen der Parteien und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jeder 
Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerberin-
nen und Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung.

 Die Wählerin oder der Wähler gibt ihre oder seine Direktstim-
me in der Weise ab, dass sie oder er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin 
oder welchem Bewerber sie gelten soll,

 und seine Listenstimme in der Weise,
 dass sie oder er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 

ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Ö� entliche Bekanntmachung der Stadt Oberlungwitz

für die Wahl zum 8. Sächsischen Landtag am 1. September 2024

Nr. des Abgrenzung des Wahlraum
Wahlbezirks Wahlbezirks 

Wahlbezirk 1 Kindergarten Tausendfüßler, barrierefrei
 Robert-Koch-Straße 34e,
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 2 Vereinshaus „Zur Post“, barrierefrei
 Hofer Straße 36
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 3 Rathaus barrierefrei
 Hofer Straße 203
 09353 Oberlungwitz

Wahlbezirk 4 Pestalozzi-Oberschule barrierefrei
 Pestalozzistraße 4
 09353 Oberlungwitz

Nr. des Abgrenzung des Wahlraum

Wahlbezirk 1 Kindergarten Tausendfüßler, barrierefrei

Wahlbezirk 2 Vereinshaus „Zur Post“, barrierefrei

Wahlbezirk 3 Rathaus barrierefrei

Wahlbezirk 4 Pestalozzi-Oberschule barrierefrei
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 Der Stimmzettel muss von der Wählerin oder dem Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass ihre oder seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

In der Wahlkabine darf nicht fotogra� ert oder ge� lmt wer-
den.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind ö� entlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist.

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

 teilnehmen.

 Wer durch Briefwahl wählen will, muss für die Wahlen, die amt-
lichen Briefwahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Stimm-
zettelumschlag sowie Wahlbriefumschlag) beantragen. Der 
Wahlbrief mit dem Wahlschein sowie der unterschriebenen 
Versicherung an Eides statt und dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) muss so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle (Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Hofer Straße 203, 09353 Oberlungwitz) 
übersandt werden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingeht.

6. Jede und jeder Wahlberechtigte kann ihr oder sein Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch eine Vertreterin oder einen Vertreter anstel-

le der oder des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 13 Absatz 
4 des Sächsischen Wahlgesetzes). Wahlberechtigte, die des 
Lesens unkundig sind oder wegen einer körperlichen Beein-
trächtigung oder einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stim-
me gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer von der oder dem Wahlberechtigten selbst 
getro� enen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Ein� ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung der oder des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkon� ikt der Hilfsper-
son besteht (§ 13 Absatz 5 des Sächsischen Wahlgesetzes). Wer 
vorsätzlich unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung der oder des Wahlberechtigten 
oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der oder des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt.

 Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an 
die Wahlhandlung statt� ndende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind ö� entlich. Jeder hat 
Zutritt, soweit dies ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

Oberlungwitz, 17.06.2024

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Am 1. September 2024 � ndet von 08:00 bis 18:00 Uhr die Land-
tagswahl in Sachsen statt. 

Hierfür werden wieder Bürgerinnen und Bürger als Wahlhelfer 
gesucht, die am Wahlsonntag engagiert und zuverlässig die 
Stimmabgaben und Stimmauszählungen in den Wahllokalen 
und im Briefwahlvorstand sicherstellen. Da es sich diesmal nur 
um eine Wahl handelt, sollte das Auszählen im Idealfall auch nicht 
so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie die EU- und Kommunalwah-
len am 09.06.2024.

Besondere Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Wahlhelfer 
müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und der deutschen 
Sprache mächtig sein. Sie dürfen weder selbst zur Wahl stehen 
noch als Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensper-
son für einen Wahlvorschlag benannt sein. Des Weiteren sollten 
sie gesundheitlich in der Lage sein, das Ehrenamt auszuüben und 
teamfähig sein.

Die Wahlvorsteher/innen, die Stellvertreter/innen sowie die 
Schriftführer/innen und dessen/deren Stellvertreter/innen wer-
den vorab geschult. Zu den Aufgaben eines Wahlhelfers gehören 
insbesondere die Prüfung der Wahlberechtigung sowie die Aus-
gabe und Auszählung der Stimmzettel.

Am Wahlsonntag sind die Wahllokale von 08:00 bis 18:00 Uhr ge-
ö� net. In der Regel arbeiten die Wahlvorstände in zwei Schichten 
(07:30 – 13:00 Uhr bzw. 12:30 – 18:00 Uhr), deren personelle Be-
setzung im Vorfeld abgestimmt wird. Nach dem Schichtbeginn 
erhalten die Wahlhelfer/innen eine kurze Einweisung durch die 
Wahlvorsteher/innen.

Zur Auszählung der Stimmzettel ab 18:00 Uhr müssen alle Mit-
glieder des Wahlvorstandes anwesend sein. Die Stimmauszäh-
lung erfolgt sofort im Anschluss an das Schließen der Wahllokale.

Der Einsatz als Wahlhelfer/in wird in Form einer Aufwandsent-
schädigung belohnt, die Höhe der Zahlung richtet sich je nach 
ausgeübter Funktion nach den Festlegungen der Entschädi-
gungssatzung der Stadt Oberlungwitz. Zudem werden am Wahl-
tag Getränke und ein kleiner Imbiss zur Verfügung gestellt.

Sollten Sie Interesse an einem Einsatz als Wahlhelfer/in zu der o. g. 
Wahl haben, geben Sie Ihre Bereitschaftserklärung (siehe unten) 
bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Hofer Str. 203, 09353 
Oberlungwitz ab oder schicken Sie eine E-Mail an 
wahlen.rathaus@oberlungwitz.de. 

Werden Sie durch die Wahlbehörde für den Einsatz vorgesehen, 
erhalten Sie ca. 3 Wochen vor der Wahl Ihr Berufungsschreiben.

Wahlhelfer für die Landtagswahl am 01. September 2024 gesucht
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Falls Sie Fragen haben, können Sie sich zudem gern telefonisch an uns wenden (03723-4050).

Diejenigen, die ihre Bereitschaftserklärung bereits im Rahmen der Kommunal- und EU-Wahlen mit für die Landtagswahl abgege-
ben haben, werden von uns direkt kontaktiert und müssen sich nicht noch einmal gesondert bei uns melden.

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!

Thomas Hetzel
Bürgermeister

Ich bin am 1. September 2024 zur Landtagswahl in Sachsen
als Wahlhelfer/ Wahlhelferin dabei!

Herr / Frau
Name, Vorname:

Straße Hausnr.:

PLZ Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

BIC / Kreditinstitut:

IBAN:

Kontoinhaber:

Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich von der Wahlbehörde der Stadt Oberlungwitz zur Einteilung in die jeweilige Aufgabe und für die Zah-
lung von möglichen Entschädigungen genutzt.

Ort, Datum Unterschrift

Hinweis zum Datenschutz:
Zur organisatorischen Vorbereitung der Wahlen ist es notwendig, die angegebenen Daten elektronisch zu speichern – sie werden jedoch ausschließ-
lich zu diesem Zweck verwendet. Mit Angabe Ihrer Daten und Ihrer Unterschrift erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis mit dieser Verfahrensweise. 
Die ausführliche Datenschutzerklärung � nden Sie unter www.oberlungwitz.de

Ort, Datum Unterschrift

✁✁

Trinkwasser:
Regionaler Zweckverband Wasserversor-
gung – Bereich Lugau - Glauchau
24-Stunden-Bereitschaftsdienst: 
+49 37 63 / 40 54 05
Internet: www.rzv-glauchau.de

Abwasser:
Westsächsische Abwasserentsorgungs- 
und Dienstleistungsgesellschaft mbH
24-Stunden-Bereitschaftsdienst: 
+49 172 / 35 78 63 6
Internet: www.wad-gmbh.de

Strom:
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom 
mbH
24-Stunden-Bereitschaftsdienst: 
+49 800 2 30 50 70
Internet: www.mitnetz-strom.de ❑

Bereitschaftsdienste der Versorgungsträger

❑
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In der Stadtverwaltung Oberlungwitz ist 
die Stelle

Fachbereichsleitung I – 
Haupt- und Ordnungsamt 

(m/w/d)

ab sofort unbefristet zu besetzen.

Zu Ihrem Aufgabengebiet zählen im We-
sentlichen: 
• Leitung und fachliche/ � nanzielle Ver-

antwortung des Fachbereiches I der 
Stadtverwaltung Oberlungwitz mit den 
Bereichen Ö� entliche Ordnung, Gewer-
be, Brand- und Katastrophenschutz, 
Feuerwehrwesen, Melde- und Personen-
standswesen, Sozialwesen und Zentrale 
Dienste (insb. Personalwesen und Infor-
mations- und Kommunikationstechnik) 
sowie den nachgeordneten Bereichen 
Schulträgeraufgaben, Kindertagesstät-
ten, Chronik/ Archiv und Bibliothek;

• Personalentwicklung und -organisation, 
Stellenbewertung;

• Organisation der zentralen Verwaltungs-
aufgaben (z. B. Vorbereitung und Durch-
führung von Wahlen, Versicherungsan-
gelegenheiten);

• Bearbeitung von Rechtsangelegen-
heiten (z.B. Orts- und Satzungsrecht, 
Schiedsstelle, Schö� en);

• Mitwirkung bei der Organisation der 
Ratsangelegenheiten und der inneren 
Verwaltung sowie der Ö� entlichkeits-
arbeit, insbesondere der redaktionellen 
Verantwortung des Amtsblattes der 
Stadt Oberlungwitz;

• Datenschutz und Informationssicher-
heit.

Die Aufzählung ist nicht abschließend, 
Änderungen des Aufgabengebietes sind 
möglich.

Das Aufgabengebiet erfordert:
• eine abgeschlossene Ausbildung im ge-

hobenen Verwaltungsdienst oder eine 
vergleichbare Ausbildung;

• fundierte Fach- und Rechtskenntnisse 
im Verwaltungsrecht, insbesondere im 
Kommunalrecht sowie rechtssichere An-
wendung aufgabenrelevanter Gesetze 
und Verwaltungsvorschriften;

• Fähigkeit zum selbstständigen, verant-
wortungsvollen und ergebnisorientier-
ten Arbeiten;

• hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit 
und Belastbarkeit sowie Einsatzbereit-
schaft und Loyalität;

• Durchsetzungsvermögen, Verhand-
lungsgeschick, Team- und Kon� iktfähig-
keit, Vertraulichkeit;

• gute EDV-Kenntnisse sowie mehrjährige 
Leitungserfahrung wünschenswert.

Wir bieten Ihnen:
• einen hohen Gestaltungs- und Verant-

wortungsrahmen;
• einen attraktiven, abwechslungsreichen 

und sicheren Arbeitsplatz in einem kom-
petenten Team;

• eine Vergütung nach Entgeltgruppe 12 
des TVöD VKA mit einer wöchentlichen 
Sollarbeitszeit von 39 Stunden; 

• � exible Arbeitszeitregelung im Rahmen 
der geltenden tari� ichen und hausinter-
nen Vereinbarungen;

• eine zusätzliche betriebliche Altersvor-
sorge sowie weitere Sozialleistungen 
nach Tarifvertrag;

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie Angebote der arbeitsmedizini-
schen Vorsorge.

Bei gleicher Voraussetzung bzw. Eignung 
werden Schwerbehinderte bevorzugt in 
die engere Auswahl einbezogen. Der Be-
werbung ist ein Nachweis der Schwer-
behinderung oder Gleichstellung beizu-
fügen. Aussagefähige Bewerbungen mit 
Lebenslauf, Zeugniskopien, Tätigkeits-
nachweisen und Arbeitszeugnissen sind 
bis zum 09.08.2024 an die Stadtverwal-
tung Oberlungwitz | Bürgermeister | 
Hofer Straße 203 | 09353 Oberlungwitz
zu richten.

Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau 
Antje Beyer unter der Rufnummer 03723-
40545 zur Verfügung.

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Be-
werber können nach Abschluss des Be-
werbungsverfahrens zu den Ö� nungs-
zeiten des Rathauses abgeholt werden. 
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsver-
fahrens werden die Bewerbungen nicht 
berücksichtigter Bewerber/-innen nach 
Ablauf von drei Monaten entsprechend 
SächsDSG ordnungsgemäß vernichtet. 
Bei Einsendung eines frankierten Briefum-
schlages werden die Unterlagen per Post 
zurückgesandt. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen bitten wir, von der Über-
sendung der Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail abzusehen. Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

STELLENAUSSCHREIBUNG

In der Stadtverwaltung Oberlungwitz ist 
die Stelle

Sachbearbeitung Bauamt 
(m/w/d)

ab sofort unbefristet zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesent-
lichen: 
• Bearbeitung der Bauleitplanung;
• Koordinierung der Prozesse zur Energie-

wende;

• Begleitung des Breitbandausbaus;
• Erarbeitung bauordnungsrechtlicher 

Stellungnahmen in bauplanungsrecht-
lichen Verfahren bzw. in Bauantragsver-
fahren;

• Beratung von Bürgern im Bereich des 
ö� entlichen Baurechts, Bearbeitung von 
Bürgeranfragen, Wahrnehmung von 
Ortsterminen;

• Bearbeitung von Vorkaufsrechten;
• Hausnummernvergabe und Führen des 

Hausnummernverzeichnisses.

Das Aufgabengebiet erfordert:
• die Erfüllung der Zugangsvoraussetzun-

gen für den mittleren nichttechnischen 
Verwaltungsdienst, z. B. den erfolgrei-

chen Abschluss einer Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder eine 
andere vergleichbare dreijährige Berufs-
ausbildung 

• Erfahrungen in der Kommunal- und 
Bauverwaltung wünschenswert;

• Fach- und Rechtskenntnisse im Verwal-
tungsrecht und Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht;

• Anwendungskenntnisse einschlägiger 
Microsoft O�  ce-Produkte und fachspe-
zi� scher Software;

• Belastbarkeit, Durchsetzungsvermö-
gen und Fähigkeit zum kooperativen 
Arbeitsstil sowie Bereitschaft zur Team-
arbeit;

• gültiger Führerschein (mind. Klasse B).

STELLENAUSSCHREIBUNG
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Wir bieten Ihnen:
• einen hohen Gestaltungs- und Verant-

wortungsrahmen;
• eine interessante, abwechslungsreiche 

Tätigkeit in einem kompetenten Team;
• � exible Arbeitszeitregelung im Rahmen 

der geltenden tari� ichen und hausinter-
nen Vereinbarungen;

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten;
• Angebote der arbeitsmedizinischen Vor-

sorge;
• eine zusätzliche betriebliche Altersvor-

sorge sowie weitere Sozialleistungen 
nach Tarifvertrag;

• eine Vergütung erfolgt bei entsprechen-
der Eignung in der EG 9a nach dem Ta-
rifvertrag für den ö� entlichen Dienst 
(TVöD-VKA) in Vollzeit.

Bei gleicher Voraussetzung bzw. Eignung 
werden Schwerbehinderte bevorzugt in 
die engere Auswahl einbezogen. Der Be-
werbung ist ein Nachweis der Schwer-
behinderung oder Gleichstellung beizu-
fügen. Aussagefähige Bewerbungen mit 
Lebenslauf, Zeugniskopien, Tätigkeits-
nachweisen und Arbeitszeugnissen sind 
schriftlich bis zum 31.07.2024 an die 
Stadtverwaltung Oberlungwitz | Bürger-
meister | Hofer Straße 203 | 09353 Ober-
lungwitz zu richten. 

Die Unterlagen nicht berücksichtigter Be-
werber können nach Abschluss des Be-
werbungsverfahrens zu den Ö� nungs-
zeiten des Rathauses abgeholt werden. 
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsver-

fahrens werden die Bewerbungen nicht 
berücksichtigter Bewerber/-innen nach 
Ablauf von drei Monaten entsprechend 
SächsDSG ordnungsgemäß vernichtet. 
Bei Einsendung eines frankierten Briefum-
schlages werden die Unterlagen per Post 
zurückgesandt. Aus datenschutzrecht-
lichen Gründen bitten wir, von der Über-
sendung der Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail abzusehen. Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Bewerbung ent-
stehen, werden nicht erstattet.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Am 3. Juni 2024 hat das Führerschein-Um-
tauschmobil des Landkreises zum ersten 
Mal auf dem Marktplatz in Oberlungwitz 
haltgemacht, um den P� ichtumtausch der 

alten Papierführerscheine für Bürgerinnen 
und Bürger in Oberlungwitz bequem und 
wohnortnah zu ermöglichen. 

Da das Angebot sehr gut angenommen 
wurde und alle 83 angebotenen Termine 
komplett ausgebucht waren, hat der Land-
kreis für den Herbst 2024 eine zweite Tour 
vorbereitet.
Das Umtauschmobil wird am 4. November 
2024 erneut den Marktplatz Oberlungwitz 
anfahren. Die entsprechenden Termine 
sind auf der Website des Landkreises Zwi-
ckau unter 

www.landkreis-zwickau.de/fuehrerschein 
bereits jetzt buchbar.

Das Angebot richtet sich an die Bürge-
rinnen und Bürger der Geburtsjahrgänge 
1971 oder später mit Hauptwohnsitz in 
Oberlungwitz, die noch im Besitz eines 
Papierführerscheines (grau, rosa) sind. 

Das Umtauschmobil ist ein bürgernaher 
Service der Fahrerlaubnisbehörde des 
Landkreises Zwickau in Kooperation mit 
der Sparkasse Zwickau.

❑

Führerschein-Umtauschmobil

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
✘ 18. Juli 2024 und 1. August 2024
Die Entleerung der Hausmülltonnen er-
folgt im zweiwöchigen Rhythmus – in der 
Regel in den ungeraden Kalenderwochen 
immer donnerstags. Bei Feiertagen ver-
schiebt sich dieser Abholtag von Donners-
tag auf Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)Blaue Tonne (Papier und Pappe)
✘ 12. Juli 2024 und 26. Juli 2024
Bitte stellen Sie die blaue Tonne am Abhol-
tag ab 06:00 Uhr bereit.

Gelbe Tonne
✘ 12. Juli 2024 und 26. Juli 2024

Für Fragen zur Entsorgung der gemisch-
ten Siedlungsabfälle, zur blauen Tonne 
sowie zur gelben Tonne steht die Info-
Hotline des Landratsamtes Zwickau, Amt 
für Abfallwirtschaft, unter der Telefon-Nr. 

0800 0785600 zur Verfügung. Weitere In-
formationen erfolgen unter www.land-
kreis-zwickau.de/abfall-aktuell.

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne 
werden von der entsprechenden Ent-
sorgungs� rma (KECL GmbH oder VEOLIA 
Umweltservice Ost GmbH) über die Ent-
sorgungstermine schriftlich informiert.

Abholung schadsto� haltiger Abfälle am Abholung schadsto� haltiger Abfälle am 
18.09.2023
- 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr
 Parkplatz am Rathaus (Marktplatz)
- 14:45 Uhr bis 15:45 Uhr
 Robert-Koch-Straße gegenüber Haus-

nummer 56

Hinweis zum Abfallratgeber 2024
Der Abfallratgeber für das Jahr 2024 des 
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-

ten November und Dezember 2023 sowie 
im Januar 2024 an alle Haushalte im Land-
kreis Zwickau verteilt. Zusätzlich liegt der 
Abfallkalender zur Abholung seit Februar 
2024 in der Infothek des Rathauses aus 
(nur solange der Vorrat reicht).
Die Termine für das Schadsto� mobil sowie 
die aktuellen Entsorgungstermine können 
unter www.landkreis-zwickau.de eingese-
hen werden.

Ö� nungszeiten der Entsorgungsanlage 
in Lipprandis
Montag bis Freitag 08:30 – 17:00 Uhr
Samstag 08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsor-
gungsanlage in Lipprandis beantwortet 
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366 
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax: 037296 
66-225. ❑

Entsorgungstermine

Führerschein-Umtauschmobil des Landkreises wird am 4. November 2024 erneut in 
Oberlungwitz auf dem Marktplatz haltmachen
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Jeden Dienstag 10 bis 12 Uhr

Glückswürmchen selber häkeln

Unter Anleitung unserer Strickfrauen kön-
nen Kinder ab 6 Jahre ein Glückswürm-
chen häkeln.
kostenfrei

Textil- und Rennsportmuseum
Antonstraße 6, 

09337 Hohenstein-Ernstthal

Durch den Wegfall der Ausstellung von 
Kinderreisepässen für Kinder bis zur Voll-
endung des 12. Lebensjahres seit dem 
1. Januar 2024 benötigen auch Kinder, 
welche ins Ausland reisen, einen Personal-
ausweis bzw. einen Reisepass (e-Pass).

Die Zeitdauer der Beantragung des Reise-
passes, bis dieser von der Bundesdruckerei 
geliefert wird, hat sich durch das erhöhte 
deutschlandweite Antragsaufkommen 
enorm verlängert. 
Die Lieferung des Reisepasses dauert 
derzeit bis zu 10 Wochen.
Alternativ dazu kann natürlich auch für 
Kinder ein Personalausweis bzw. ein Ex-
pressreisepass beantragt werden.

Mitzubringen sind für die Beantragung 
eines Personalausweises bzw. eines Reise-
passes:
- Geburtsurkunde bzw. Eheurkunde
- 1 aktuelles biometrisches Passfoto
- Antragsteller muss persönlich vorspre-

chen, als Antragsteller muss auch das 
Kind mit einem Elternteil anwesend 
sein

- ggf. Einverständniserklärung des nicht-
anwesenden Elternteils

Die Kosten betragen 
• für einen Personalausweis für 
 unter 24-jährige 22,80 €
• für einen Reisepass für 
 unter 24-jährige € 37,50 €

• im Expressverfahren: 69,50 €

Für über 24-jährige betragen die Kosten 
• für einen Personalausweis 37,00 €
• für einen Reisepass 70,00 €
• im Expressverfahren 102,00 €

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbei-
terinnen der Einwohnermeldestelle gern 
telefonisch zur Verfügung. 

Wossilat
FAL Melde- und Personenstandswesen

❑

Wichtige Information der Einwohnermeldestelle 
zu längeren Lieferzeiten der Bundesdruckerei
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Donnerstag, 1. August 

Nähkurs
Leseknochen oder ein Utensilo

stündlich von 09 – 12 Uhr und 
 von 13 – 17 Uhr
Kosten: 5,00 €
Voranmeldung erforderlich über 
Tel. 03723-47711

Ferienangebote der Museumswerkstatt 2024

❑

Immer mittwochs in den Sommerferien 
wartet um 10 Uhr ein abwechslungsrei-
ches Programm auf alle Interessierten.
„Unser Förderturm“ steht am 10.07. im 
Mittelpunkt des Ferienprogramms. Die 
Teilnehmenden bauen ihren eigenen För-
derturm und gestalten diesen komplett 
neu. Dabei gibt es Interessantes zu Archi-
tektur und Design zu erfahren.
Sportlich wird es am 17.07., wenn es heißt 
„Sport und Spiel“. Unbekannte und be-
kannte Spiele können dabei entdeckt und 
ausprobiert werden.
Zusammen mit dem z-Labor e.V. werden 
aus Pfeifenreinigern, Zahnbürstenköpfen 
und Wackelaugen eigene Roboter gebas-
telt. Das Programm „Tüfteln mit dem z-
labor e.V.“ am 24.07. beginnt bereits um 
9:30 Uhr.
„Bei uns wird KUNST großgeschrieben“ 
heißt es am 31.07. Der Kunsthistorikers 
Alexander Stoll gibt eine Einführung in 
die Technik des Linolschnitts, bevor diese 
selbst ausprobiert werden kann und so 
kleine Kunstwerke entstehen.
Weitere Informationen unter www.kohle-
welt.de.
Anmeldung telefonisch 037298 939410 
oder per E-Mail an vermittlung@kohlewelt.
de.

Kontakt: 
KohleWelt
Jeannette Mauermann (Ö� entlichkeits-
arbeit)
P� ockenstraße 28 | 09376 Oelsnitz/Erzgeb.
presse@kohlewelt.de | www.kohlewelt.de
Tel. 037298 / 93 94-0 ❑

Ferienspaß in der 
KohleWelt
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Ihr Ansprechpartner
in unserem Haus

Daniel Kühnert
Mitarbeiter 

Geprüfter Bestatter
Trauerredner

Dresdner Straße 159
09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon 03723 66 70 990
Hohenstein@Bestattung-Werner-com

Tel. 0371/ 33 43 24 90
Fax 0371/ 33 43 24 91

Bestattungsfachwirt IHK

Bestattungsvorsorge
Bestattungen
Trauerreden

Trauerbegleitung
Überführungen

eigener Abschiednahmeraum
Bestattungsfinanzierung

Demenzbestattung
Nachlassberäumung

Grabpflege
Grabsteine

digitaler Nachlassdienst
Raum der Begegnung

Garten der Begegnung
Tag und Nacht erreichbar

03723/ 66 70 990

Je
de

r A
bs

ch
ie

d 
is

t a
nd

er
s!

ie sollten genau
überlegen, wem Sie

Ihr Vertrauen 
schenken, wenn

ein lieber Mensch
gestorben ist.

S
Chemnitzer Straße 85
09224 Chemnitz OT Grüna
Telefon 0371 33 43 24 90
Chemnitz@Bestattung-Werner.com

QR Code scannen 
und Sie kommen 
zur Website
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Das Wissen um die eigene Blut-
gruppe spielt vor allem bei Blut-
transfusionen eine Rolle. Die 
Blutgruppen von Spender und 
Empfänger müssen zueinander 
passen, ansonsten kann es zu 
einer Verklumpung des Blutes 
kommen, die für den Empfänger 
Lebensgefahr bedeutet. Auch bei 
einer Schwangerschaft ist es wich-
tig, die Blutgruppe der Mutter und 
des Kindes zu kennen. Denn je 

nach Konstellation kann es zu Unverträglichkeiten zwischen müt-
terlichem und kindlichem Blut kommen.
Vor einer Operation bestimmen medizinische Fachkräfte immer 
die Blutgruppe des Patienten, wenn eine  Bluttransfusion erfor-
derlich sein könnte. 

Sollte es medizinisch notwendig sein, veranlasst der Hausarzt 
eine Blutgruppenbestimmung. Liegen keine medizinischen 
Gründe für die Blutgruppenbestimmung beim Hausarzt vor, 
muss die entsprechende Testung selbst bezahlt werden. Es sind 
auch Selbsttests erhältlich, mit denen die Blutgruppe zuhause be-
stimmt werden kann. Diese ersetzen jedoch niemals eine profes-
sionelle Blutgruppenbestimmung. 

Bei einer DRK-Blutspende wird dem Spender oder der Spenderin 
die Blutgruppe automatisch einige Wochen nach der ersten Spen-
de mit dem Blutspendeausweis, auf dem die Blutgruppe vermerkt 
ist, mitgeteilt. Selbstverständlich ist diese Bestimmung kostenlos.

Da die Präparate, die aus dem Spenderblut hergestellt werden, 
nur eine kurze Haltbarkeit von teilweise wenigen Tagen haben, 
sind Patienten gerade auch in der Sommer- und Ferienzeit auf 
das Engagement zahlreicher Spenderinnen und Spender ange-
wiesen. 
Für alle DRK-Blutspendetermine kann eine Terminreservierung 
online https://www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/ 
oder telefonisch über die kostenlose Hotline 0800 11 949 11 oder 
über den Digitalen Spenderservice www.spenderservice.net vor-
genommen werden. Dort werden auch weitere Informationen er-
teilt. Wissenswertes rund um das Thema Blutspende ist außerdem 
im digitalen Blutspende-Magazin zu � nden: 
https://www.blutspende.de/magazin  ❑

Blutgruppe bestimmen: Am einfachsten geht es mit einer Blutspende!

Auch während der Sommer- und Ferienzeit können nur kontinuierliche 
Blutspenden die Patientenversorgung absichern

Junge Erstspenderin, die nach ihrer 
Blutspende die Information über 
ihre Blutgruppe erhält; ©DRK-Blut-
spendedienst Nord-Ost

Wann? Montag, 08.07.2024 zwischen 15:00 – 19:00 Uhr
Wo? Aula der Pestalozzi-Oberschule
 Pestalozzistraße 4, Oberlungwitz
Wer? Alle gesunden und spendewilligen Oberlungwitzerin-
 nen und Oberlungwitzer zwischen 18 und 73 Jahren 
 (Neuspender bis zum 65. Lebensjahr).

Werth-Orgis
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost ❑

Nächster Blutspendetermin

❑

❑
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Juli 2024

Jahreslosung: Alles, was ihr 
tut, geschehe in Liebe.
 (1. Korinther 16,14)

Monatsspruch: Du sollst dich nicht der 
Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht 
ist.   (2. Mose 23,2)

Unsere Gottesdienste

14. Juli – 7. Sonntag nach Trinitatis
Marienkirche Gersdorf
09:30 Uhr  gemeinsamer Predigtgottes-
 dienst 
 - Pfarrer Wessel

21. Juli – 8. Sonntag nach Trinitatis
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr  gemeinsamer Predigtgottes-
 dienst
 - Prädikant Flämig 

28. Juli – 9. Sonntag nach Trinitatis
Marienkirche Gersdorf
09:30 Uhr  gemeinsamer Predigtgottes-
 dienst 
 - Pfarrer i.R. Franke

4. August – 10. Sonntag nach Trinitatis
St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr  gemeinsamer Predigtgottes-
 dienst
 - Prädikant Mühler 

11. August – 11. Sonntag nach Trinitatis
St.-Martins-Kirche
10:00 Uhr  Familiengottesdienst mit an-
 schließendem Gemeindefest
 - Olivia Knorr und Pfarrer 
   Wessel

Kinder sind zu allen Gottesdiensten einge-
laden. Sie gehen vor der Predigt zum Kin-
dergottesdienst.

Wer zum Gottesdienst mit dem Auto ab-
geholt werden möchte, melde sich bitte 
im Laufe der Woche, spätestens bis sonn-
tags 7:30 Uhr bei Andreas Schubert (Tel.: 
0176/66 69 75 72 oder 03723/31 94) oder 
Ralf Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

Gottes Wort im Alltag

Kirchenvorstand
Donnerstag, 01.08., 19:00 Uhr, Gemeinde-
raum

Plauderka� ee
Donnerstag, 08.08., 14:30 Uhr, Gemeinde-
raum
Ehekreis
Dienstag, 09.07., 19:30 Uhr, Gemeinde-
raum
Männerwerk
Dienstag, 16.07., 19:00 Uhr, „Kleines Café“,
Hofer Straße 285
Andacht Rosengarten
Dienstag, 30.07., 15:00 Uhr, Betreutes Woh-
nen „Rosengarten“, Am Bach 7
Gebetskreis
Montag, 08.07., 19:00 Uhr, Pfarrhaus
Posaunenchor
ab dem 22.07. wieder montags 18:30 Uhr
Jugendraum Oberlungwitz
Chor
Mittwoch, 24.07., 19:30 Uhr
Mittwoch, 31.07., 19:30 Uhr, Jugendraum 
Oberlungwitz
Männerchor
Freitag, 09.07., 19:30 Uhr, Jugendraum 
Oberlungwitz
JG/EC-Jugendkreis
immer freitags 19:30 Uhr, Landeskirchliche 
Gemeinschaft, Am Bach 13 (Obergeschoss)
… sowie jeden Samstag 18:00 Uhr Volley-
ball in der Pestalozzi-Turnhalle.
Aktuelle Infos unter www.jugendkreis-
oberlungwitz.de (Informationen folgen 
kurzfristig über E-Mail/WhatsApp)
E-Mail: kontakt@jugendkreis-oberlung-
witz.de, Telefon: 0176/50959571

Veränderungen im Pfarramt

Ende April ging unsere Verwaltungsmit-
arbeiterin Elke Bochmann in den verdien-
ten Ruhestand. Im Gottesdienst am 5. Mai 
wurde sie o�  ziell verabschiedet. Wir dan-
ken Elke Bochmann für ihre engagierte 
Arbeit und wünschen ihr für die Zukunft 
alles Gute und Gottes Segen.
Als Nachfolgerin begann Annette Hey-
mann ihren Dienst im Pfarramt in Gersdorf 
und Oberlungwitz. Auch ihr wünschen wir 
Gottes Segen für ihren Dienst in unserer 
Gemeinde.

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Anette Heymann und ich bin 
seit April als neue Mitarbeiterin in der Ver-
waltung der Kirchgemeinden in Gersdorf 
und Oberlungwitz tätig.
Ich bin 57 Jahre alt, verheiratet, habe zwei 
erwachsene Kinder und wohne in Gersdorf.
Zuvor habe ich viele Jahre in einer diako-
nischen Einrichtung im Landkreis als Ver-
waltungsmitarbeiterin gearbeitet. Ich freue 

mich auf die neuen Herausforderungen und 
ein gutes Miteinander.

Liebe Grüße, Anette Heymann

Information zu den Gottesdienstzeiten 

In den vielen gemeinsamen Gottesdiens-
ten Oberlungwitz/Gersdorf während des 
Sommers wird die Anfangszeit wieder auf 
9.30 Uhr gelegt. Damit kommen wir dem 
Wunsch einiger Rückmeldungen nach, 
ho� en, dass die zusätzliche Gottesdienst-
zeit nicht für Verwirrung sorgt und freuen 
uns auf regen Gottesdienstbesuch.

Pfarrer Wessel

GOSPELCHOR

Lust auf Spirituals, Gospel, Jazz oder ein-
fach schwungvolle Songs abseits der klas-
sischen Kirchenmusik? Dann jetzt schon 
vormerken:
Ab kommenden Herbst wird es einen neu-
en Gospelchor für die gesamte Region ge-
ben!

Unter der Leitung von Kantor Willy Wag-
ner sollen neben feurigen Klassikern der 
Gospelmusik auch andächtige Songs aus 
Rhythm and Blues zum Klingen gebracht 
werden. Chorerfahrung ist erwünscht aber 
nicht notwendig!

Interessiert?
Dann melde dich jetzt schon bei Kantor 
Wagner an, um keine Neuigkeiten zu ver-
passen!
Telefon: 017646120238 
Email: willy.wagner@evlks.de

Kantor Willy Wagner

Ö� nungszeiten des Kirchgemeinde-
büros und der Friedhofsverwaltung

Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz

Montag: 14:00 – 17:30 Uhr 
Dienstag: 09:00 – 11:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 – 17:30 Uhr

Tel.-Nummern:
Pfarrer W. Wessel:  03723/6683215
Kirchgemeindebüro:  03723/6683228
Fax:  6683229
Friedhofsverwalter A. Schubert: 
 0176/66697572
Gemeindepädagogin K. Zimmermann: 
 01522/8965195
Kantor Dominik Baumann: 0160/92745312

I N F O R M AT I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz
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Internetadressen:
www.Kirche-oberlungwitz.de
www.kirchenbezirk-zwickau.de
E-Mail-Adresse: kg.oberlungwitz@evlks.de

SEPA-Kontodaten
für Kirchgeld
IBAN: DE58 3506 0190 1690 5000 23
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G. 

für Friedhofsgebühren
IBAN: DE80 3506 0190 1690 5000 15
BIC: GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.

für Spenden, Sonstiges
IBAN: DE70 8705 0000 3606 0029 70
BIC: CHEKDE81XXX
Sparkasse Chemnitz

Telefonseelsorge (kostenfrei): 
0800/1110222 oder 0800/1110111 – 
24-Stunden am Tag!

Für den Inhalt verantwortlich: 
Pfarrer Wessel ❑

Sie sind interessiert am christlichen Glau-
ben? Sie suchen Orientierung und Maß-
stab für Ihr Leben? 
Sie haben Fragen, möchten zuhören oder 
reden? Wir laden Sie dazu herzlich zu den 
geplanten Veranstaltungen in unser Ge-
meinschaftshaus in Oberlungwitz, Am 
Bach 13, ein.  

• Jung und Alt, sonntags 19:00 Uhr
• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde, 

freitags 19:30 Uhr und unter 
 www.jugendkreis-oberlungwitz.de
• Abend für Frauen am Dienstag, 16. Juli, 

19:30 Uhr 
• Gesprächskreis am Samstag, 27. Juli, 

19:30 Uhr 

Gelesen und Nachgedacht … Deutsch-
land im Fußball� eber. Und nun? Fragt 
der Reporter: „Ihre Mannschaft hat 5:0 

verloren. Woran lag es?“ Der Torwart auf-
geregt: „Natürlich am Gegner. Die können 
überhaupt nicht zielen und haben stän-
dig an mir vorbeigeschossen.“ … In vielen 
Familien wohnen zwei Personen, die per-
manent Chaos veranstalten. Sie heißen 
„Keiner“ und „Niemand“. Bei Ihnen auch? 
„Wer hat die Wand mit Nutella bemalt?“, 
„Niemand.“ „Und wer hat das gesehen?“, 
„Keiner.“ Wenn die Beiden einmal nicht 
schuld sind, dann waren es „die anderen.“ 
Auf dem Schulhof und im Kinderzimmer: 
„Aber der hat angefangen.“ In Beziehun-
gen: „Der/die kümmert sich nicht und 
versteht alles falsch.“ Im Alltag, in der Poli-
tik, in Verantwortung: „Oh, das ist ja jetzt 
dumm gelaufen. Aber ich war das nicht. 
Fragen Sie doch mal …!“ Warum fällt es 
uns so schwer, Fehler einzugestehen und 
Verantwortung zu übernehmen? Warum 
ducken wir uns lieber und lassen im Zwei-
felsfall andere unsere Fehler ausbaden? 

Jesus macht es genau anders herum: Er 
hat zwar wirklich nichts gemacht, aber er 
nimmt alle Schuld auf sich, übernimmt 
die Verantwortung. Die Bibel in Jesaja 53: 
„Jesus wurde blutig geschlagen, weil wir 
Gott die Treue gebrochen hatten; wegen 
unserer Sünden wurde er durchbohrt. Wir 
alle irrten umher wie Schafe, die sich ver-
laufen haben; jeder ging seinen eigenen 
Weg. Gott aber lud alle unsere Schuld auf 
ihn. Er wurde für uns bestraft. Und wir 
haben nun Frieden mit Gott! Durch seine 
Wunden sind wir geheilt.“ Das macht uns 
frei zu uns zu stehen. „Ja, ich war‘s! Ich ste-
he für die Konsequenzen ein. Kommt nicht 
wieder vor. Es tut mir leid.“ Ist nicht leicht. 
Aber unglaublich befreiend. Fast so wie 
Tore schießen.  

Reinhard Flämig
Gemeinschaftsleiter ❑

Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz

Hofer Straße 221
Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten der Stadtwerke Oberlungwitz GmbH
Dienstag und Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr
 13:00 – 17:00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag: 09:00 – 11:00 Uhr

Andere Zeiten nach Vereinbarung!

Stadtwerke Oberlungwitz GmbH

❑

ANZEIGEN

ANZEIGEN
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Bild von Alexa auf Pixabay
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Ein guter Partner in Ihrer Region

Kontakt:  Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
 Telefon: 03723/42001
 Telefax: 03723/42868
 E-mail: verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
 Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Ö� nungszeiten unserer Geschäftsstelle:Ö� nungszeiten unserer Geschäftsstelle:
Montag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag geschlossen

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er.,Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er.,
Herrmannstraße 42
Ö� nungszeiten: Dienstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienebestimmungen und fol-
gen Sie den Hinweisen unseres Personals.

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er., Badegasse 1Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er., Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf weiteres geschlos-
sen. 
Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Geschäfts-
stelle.

Integrationsberatungsstelle Hohenstein-Er.Integrationsberatungsstelle Hohenstein-Er.
Integrationsberaterin Janine Schindler
Schulstraße 32
09337 Hohenstein-Ernstthal

WassergymnastikWassergymnastik
Sport ist wichtig, denn wer rastet, der rostet.
Unter dem Motto „Bewegung ist das Schwungrad des Lebens“ 
führen wir im Rahmen der „Gesundheitstherapie“ bereits seit 
über 20 Jahren, Wassergymnastikkurse durch.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig bei uns an! Wir haben fortlaufen-
de Kurse!
Dienstag  10:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Donnerstag 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr 

Erste Hilfe AusbildungErste Hilfe Ausbildung
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zum Rotkreuzkurs „Erste Hil-
fe“ unsere Onlineanmeldung auf unserer Internetseite www.drk-
hohenstein-er.de. 

Letzte Wünsche gemeinsam erleben

Herzenswünsche…
Einmal noch ans Meer fahren, einen Aus� ug in die Berge, das El-
ternhaus sehen, ein Konzert erleben, Ka� ee und Kuchen im Lie-
blingscafé genießen ode ein spannendes Fußballspiel im Stadion 
verfolgen. Diese und andere Wünsche erfüllen wir Menschen, die 
an einer unheilbaren Krankheit leiden und sich in ihrer letzten Le-
bensphase be� nden.

Manchmal ist es nur ein Wunsch, der eines kleinen Schrittes be-
darf und für unheilbar kranke Menschen und deren Angehörige 
sehr wichtig ist. Ein Aus� ug scheitert oftmals an einer nicht ge-
eigneten Transportmöglichkeit. Das Projekt Herzenswunschmo-
bil möchte diese Wunschfahrten ermöglichen 

…gemeinsam erleben

Der Fahrgast wird durch quali� ziertes ehrenamtliches Personal 
des DRK Kreisverbandes an einen Ort begleitet, um schöne Au-
genblicke zu erleben, die das Leben ein Stück weit bereichern. Die 
Fahrt � ndet in der Regel am Wochenende statt und sollte mit Hin- 
und Rückfahrt innerhalb eines Tages realisierbar sein. Dies ist für 
den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos.

Richten Sie gerne Ihren Wunsch an uns, dieser wird geprüft, ge-
plant und schnellstmöglich umgesetzt. Gemeinsam mit Ihnen, 
Ihren Vertrauten und unseren Ehrenamtlichen � ndet ein Vorge-
spräch statt, bevor es auf die Reise geht.

Wunschanmeldung am besten per Mail an:
wunschmobil@drk-hohenstein-er.de

Um Wünsche langfristig erfüllen zu können, sind wir auf 
� nanzielle Hilfe und ehrenamtliches Engagement angewiesen!

Spendenkonto:
IBAN: DE68 87050000 3614002208

BIC: CHEKDE81XXX 
Verwendungszweck: Wunschmobil

Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. 

❑

Das MGH hat auch im sommerlichen Juli mit seinen 
Angeboten geö� net, wir machen keine Sommerpause

Deshalb ist auch das Thema des Tanztees am 11.07.2024: „Mit 
uns durch die Hitzewelle“. Mit kühlen Getränken könnt ihr eine 
heiße Sohle aufs Parkett legen. Wir beginnen 15:00 Uhr mit Kaf-
fee und Kuchen, getanzt wird ab 15:30 Uhr. Kommt vorbei und 
probiert es aus, bleibt nicht allein zu Haus, in der Logenstr. 2 im 
großen Saal vom Schützenhaus. 

• Krabbelgruppe am Donnerstag, ab 9 Uhr
• Der Malzirkel mit Beate Ho� art hat seinen nächsten Termin 

am 26.07.2024, ab 14:00 Uhr.
• Geklöppelt wird dienstags (9. und 23. Juli), ab 17:30 Uhr

Am 28.07.2024 organisieren wir unseren Frühschoppen mit 
dem Jugendblasorchester, Fassbier und Roster vom Grill von 10 – 
13 Uhr. Für die Kinder wird die Ritterburg und das Büchsenwerfen 
aufgebaut. Außerdem wird es mit der Freiwilligen Feuerwehr ein 
Zielspritzen geben. Die Mädchen können sich mit Glitzer Tattoos 
verschönern lassen. Wenn eine größere Gruppe unseren Früh-
schoppen genießen will, bitten wir bis spätesten 25.07.2024 um 
Anmeldung, damit wir auch genügend Bier vorrätig haben.

In der letzten Ferienwoche, am Donnerstag, 01.08.2024 werden 
wir mit den Kindern aus dem Kinderheim Auryn in Lichtentanne 
Pizza backen und auf einem Kreideparcours Koordination, Gleich-
gewicht und Ausdauer testen, 10 Uhr geht es los. Gern können 
weitere Ferienkinder hinzukommen. Wir bitten dafür um Anmel-
dung bis zum 29.07.2024 ❑

MGH
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

Bereitschaftsdienste der Apotheken
 Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Dienstpläne werden unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php
verö� entlicht.

08.07. Linden-Apotheke, 09394 Hohndorf,
 Neue Straße 18, Tel. 037204 / 5214
09.07. – 10.07. Neue Apotheke, 09399 Niederwürschnitz, 
 Invalidenplatz 1, Tel. 037296 / 6406
11.07. Löwen-Apotheke, 09353 Oberlungwitz, 
 Hofer Straße 207, Tel. 03723 42173 / 42700
12.07. – 18.07. Concordia-Apotheke, 09376 Oelsnitz/E., 
 Gabelsbergerstr. 7, Tel. 037298 / 2653
19.07. – 20.07. Bergmann-Apotheke, 09376 Oelsnitz/E.,
 Alte Staatsstraße 1, Tel. 037298 / 2295
21.07. Linden-Apotheke, 09394 Hohndorf,
 Neue Straße 18, Tel. 037204 / 5214
22.07. Neue Apotheke, 09399 Niederwürschnitz, 
 Invalidenplatz 1, Tel. 037296 / 6406
23.07. Apotheke am Kau� and, 09337 Hohenstein-Ernstthal,
 Heinrich-Heine-Straße 1a, Tel. 03723 680332 / 680335

24.07. Löwen-Apotheke, 09353 Oberlungwitz, 
 Hofer Straße 207, Tel. 03723 42173 / 42700
25.07. Linden-Apotheke, 09394 Hohndorf,
 Neue Straße 18, Tel. 037204 / 5214
26.07. – 01.08. Apotheke Gersdorf, 09355 Gersdorf, 
 Hauptstraße 195, Tel. 037203 4230 / 7037
02.08. – 04.08. Aesculap-Apotheke, 08132 Mülsen OT St. Jacob, 
 St. Jacober Hauptstraße 82, Tel. 037601 3990 / 39966
 Theresien-Apotheke, 09390 Gornsdorf, 
 Hauptstraße 134, Tel. 03721 / 22692
05.08. Aesculap-Apotheke, 08132 Mülsen OT St. Jacob, 
 St. Jacober Hauptstraße 82, 
 Tel. 037601 3990 / 39966
 Apotheke am Rathaus Thalheim, 09380 Thalheim,
 Hauptstraße 12, 
 Tel. 03721 / 84394

 Sie sind krank außerhalb der Sprechzeiten Ihrer Arztpraxis?
In den ärztlichen Bereitschaftspraxen der KV Sachsen erhalten Sie medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht 

lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen.
Informationen zu allen Standorten, Behandlungsbereichen und Ö� nungszeiten erhalten Sie telefonisch unter:

116 117
sowie unter: 

www.kvsachsen.de > Bereitschaftsdienste.

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

verö� entlicht.

Schließtage örtlicher Hausarztpraxen:
Internistische Hausarztpraxis Ann-Kathrin Westendorf: 24.06.2024 – 12.07.2024
Praxis Dr. Steger 26.07.2024 – 13.08.2024

Die kostenlose Aufnahme von Rentenanträgen aller Rentenar-
ten (Witwer- und Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten und 
Altersrenten) an alle Rentenkassen der Deutschen Rentenver-
sicherung � ndet nach vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung in Hohenstein-Ernstthal, Ringstraße 1, statt. Terminabspra-
che mit Herrn Sigmund Plewnia unter der Telefonnummer 03723 
626915. Völlige Diskretion wegen des Datenschutzes ist gewähr-
leistet.

In Oberlungwitz ist ab sofort Ines Wötzold als ehrenamtliche Ver-
sichertenberaterin für Sie da. Sie nimmt bei Ihnen zuhause kos-
tenfrei Ihre Rentenanträge auf: Altersrenten, Hinterbliebenenren-
ten, Erwerbsminderungsrenten sowie Rentenkontenklärungen 
und Anträge auf Rehabilitation. Des Weiteren berät sie Sie zu 
Rentenfragen. Bitte vereinbaren Sie mit ihr telefonisch unter 0160 
90594715 (dienstlich) einen Termin.

❑

Die Deutsche Rentenversicherung informiert
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